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Im Rahmen des § 24 Abs. 3 SGB II wurden nur die Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt pauschaliert. Diese Pauschalen werden von Zeit zu Zeit
der allgemeinen Preisentwicklung angepasst.

Pauschale Bekleidungshilfen bei Schwangerschaft und Geburt (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II)

Beihilfe für 1. Kind ab 2. Kind

Schwangerschaft 230 € ---
(ab. 2. Kind keine Leistungen, wenn weniger als 3 Jahre zw.
d. Entbindungen liegen)

Geburt 183 € 92 €
(ab. 2. Kind Kürzung um 50%, wenn weniger als 5 Jahre zw.
d. Entbindungen liegen)

Pauschale Erstausstattung (ohne Bekleidung) bei Geburt (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II)

Grundpauschale 130 €
(ab. 2. Kind keine Leistungen, wenn weniger als 6 Jahre zw.
d. Entbindungen liegen)

Ergänzungspauschale bei Zwillingsgeburt 95 €

Die weiteren Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II richten sich nach dem Einzelfallbedarf. Wohnungserstausstattung wird regelmäßig in Form von
Sachleistungsgutscheinen aus den hiesigen Möbellagern erbracht.


